
Sie suchen einen qualifizierten unabhängigen Energieberater in Ihrer Nähe?  
  

 Gemeinde  
Gauting 

Gemeinde  
Herrsching 

Gemeinde  
Pöcking 

    

Förder- 
voraus- 
setzungen 

 Energetische Verbesserungsmaß-
nahmen an Wohngebäuden im Altbe-
stand in der Gemeinde Gauting  

 Eigentümer und Mieter 

 Energiesparmaßnahmen an beste-
henden Wohngebäuden sowie ener-
giesparende Anschaffungen in der 
Gemeinde Herrsching 
 

 Energieberatung und Energiespar-
maßnahmen in der Gemeinde  
Pöcking  

 Alt- und Neubauten 

Förder- 
umfang 

 Fenster u. Außentüren  
 Zuschuss 5 %, max. 1.000 € je WE 
 Anforderungen analog BEG 
 Nur wenn Fenster älter 01.01.2009 

 Dämmung Außenwand / Dach  
 Zuschuss 5 %, max. 1.000 € je WE 
 Ggf. plus Naturdämmstoffbonus 

500 € je WE 
 Nur für Gebäude älter 01.02.2002 

 Dämmung oberste Geschossdecke / 
Kellerdecke  
 Zuschuss 5 %, max. 800 € je WE 
 Nur für Gebäude älter 01.02.2002 

 Regen- und Grauwassernutzung 
 Zuschuss 10 %, max. 1.000 € 

 Höchstsatz: Max. 5.000 € pro Antrag-
steller u. Jahr 

 Verbesserung Wärmedämmung:  
(Außenwände, Dach, Kellerdecke 
etc.), Austausch von Fenstern u.  
Außentüren 
 Zuschuss 15 % der Gesamtkosten 
 Zzgl. 5% bei Naturdämmstoffen 
 max. 6.000 / 12.000 € (EFH / MFH) 

 Erneuerung Gebäudetechnik: 
Automat. Biomasseheizungen (Pellet, 
Scheitholz, Hackschnitzel), effiziente 
Wärmepumpen, solartherm. Anlagen 
(Warmwasser und/oder Heizungsun-
terstützung), BHKW (wärmegeführt), 
Brennstoffzellen (0,25- 5,0 kWel), 
energieeffiziente Heizungspumpen u. 
Thermostatventile incl. hydrauli-
schem Abgleich, Lüftungsgeräte 
(zentral / dezentral) mit Wärmerück-
gewinnung, Photovoltaikanlagen 
(mind. 4 kWp), Stromspeicher (mind. 
2 kWh) 
 Zuschuss 5 %, max. 3.000 € 

 Zuschuss von weniger als 400 € wird 
nicht ausbezahlt 

 Elektro-Großgeräte (Kühl-/Gefrier-
schränke, Spül-/Waschmaschinen) 
  Zuschuss pauschal 50 € 

 PV-Balkonmodule (max. 600 W) 
 Zuschuss 100 € je Modul 

 Energieberatung vor Beauftragung 
der Maßnahmen erforderlich 
 

 

 Energiespar- o. PV-Beratung vor Ort 
 Zuschuss: 50 %, max. 250 €  

bzw. 650 € (incl. Thermografie) 
 Wärmedämmung (nur Altbau) 
 Zuschuss: 5-20 €/m² Dämmfläche  
 Teilw. nur Naturdämmstoffe od. 

recycelte Materialien förderbar 
 Fenster u. Außentüren (nur Altbau) 
 Zuschuss: 30–75 €/m² Fläche 

 Biomasseheizungen (nur Altbau) 
 Zuschuss: 24 €/kW, mind. aber bei 

- Holzpellets: 1.000 €  

- Hackschnitzelheizungen: 500 € 
 Wärmepumpen 
 Zuschuss i.H.v. 50 % der Bundes-

förderung (BEG), max. 2.000 € 
 Solarthermische Anlagen  
 Zuschuss i.H.v. 50 % der Bundes-

förderung (BEG), max. 2.000 € 
 Elektr. Energiespeicher 
 Zuschuss: 25 %, max. 2.000 € 
 Nur mit erneuerbaren Energien 

 Passivhäuser oder Holzbauweise 
(nur Neubau) 

 Ggf. auch Sondermaßnahmen 
 Elektrofahrzeuge (E-Räder, -Roller), 

Lastenfahrräder (Zuschuss 10/20 %, 
max. 150 - 1.000 €) sowie  
private u. öffentliche Ladestationen 
(Zuschuss 500 – 1.500 €) 
 Nur mit erneuerbaren Energien 

Sonstiges  Antragstellung vor Auftragsvergabe 
 Kombination mit anderen Förderpro-

grammen grds. möglich 

 Genaue Richtlinien und Mindestan-
forderungen beachten! 

 Förderprogramm läuft bis Ende 2023 

 Antragstellung max. 6 Monate nach 
Abschluss der Maßnahme 

 Kombination mit anderen Förderpro-
grammen möglich 

 Aktuelle Richtlinien (werden derzeit 
überarbeitet) und Mindestanforde-
rungen beachten 

 Antragstellung max. 3 Monate nach 
Re-Datum 

 Kombination mit anderen Förderpro-
grammen möglich (bis max. 50 %) 

 Aktuelle Richtlinien und Mindestan-
forderungen beachten  

Ansprech-
partner 

 Gemeinde Gauting 
Tel. 089 89337-0 
www.gauting.de  

 Gemeinde Herrsching 
Tel. 08152 374-39  
www.herrsching.de  

 Gemeinde Pöcking 
Tel. 08157 9306-40  
www.poecking.de 
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 Gemeinde  
Seefeld 

 
Sonstiges 

   

Förder- 
voraus- 
setzungen 

 Energieberatung und Energiespar-
maßnahmen an Wohngebäuden in 
der Gemeinde Seefeld 

 Alt- und Neubauten 
 

 Das Energiespar-Förderprogramm der Stadt Starnberg ist derzeit ausgesetzt. 
Der Stadtrat wird in Kürze über eine mögliche Fortführung entscheiden.  
Aktuelle Infos hierzu ggf. unter www.starnberg.de/wirtschaft-planen-
bauen/energie-und-umwelt/foerderprogramm  
 

 Auch die Gemeinden Gilching (Tel. 08105 3866-73) und Weßling (Tel. 08153 
404-0) fördern eine Energieberatung vor Ort mit einem Zuschuss von 100 €. In 
Krailling (Tel. 089 / 857 06-301) sind die Energie-Checks der Verbraucherzent-
rale kostenlos. 
 

 Alternativ zur bundesweiten BEG-Förderung können energetische Moderni-
sierungsmaßnahmen an selbstgenutztem Wohneigentum auch steuerlich  
gefördert (20 % Steuerabzug über 3 Jahre).  
 Fragen Sie Ihren Steuerberater 

 

 Eine hervorragende Übersicht über alle aktuellen überregionalen Förderpro-
gramme für private Energieverbraucher, aber auch für Kommunen sowie Un-
ternehmen und Freiberufler bietet unser Online-Fördermittel-Check unter 
www.lk-starnberg.de/energiesparchecks sowie der Förderkompass Energie 
unter www.energieagenturen.bayern 
 

 Speziell für Wärmepumpen ist auch der Förderrechner des Bundesverbandes 
Wärmepumpe e.V. eine gute Hilfe: www.waermepumpe.de/foerderrechner  
 

 Eine gute Möglichkeit zur Information bieten auch Vorträge und Online-Semi-
nare zu Solar- und anderen Energiethemen. Eine stets aktuelle Übersicht fin-
den Sie unter www.lk-starnberg.de/energieveranstaltungen  

Förder- 
umfang 

 Individueller Sanierungsfahrplan 
(ISFP) 
 Aufstockung der BAFA-Förderung 

auf 90% (= Hälfte d. Restbetrags) 
 Umsetzung v. mind. 1 Maßnahme 

 Dämmung Gebäudehülle, Austausch 
von Fenstern/Außentüren 
 Zuschuss: 10 %, max. 7.000 € 
 Voraussetzung: ISFP (s. oben) 

 Heizungserneuerung mit erneuerba-
ren Energien (Solarthermie, Wärme-
pumpen (nur mit Ökostrom), EE-
Hybridheizungen (ohne Biomasse), 
BHKW, Brennstoffzellen (nur mit Bio-
gas), Anschluss an Wärmenetz) 
 Zuschuss: 5 %, max. 3.000 € 
 Nicht für Austausch alter Ölhei-

zungen (höhere BEG-Förderung) 
 Heizungsoptimierung 

 Zuschuss 10 %, max. 2.000 € 
 PV-Anlagen mit Energiespeicher 

 Zuschuss 15 %, max. 3.000 € 

 Mieterstromanlagen (ab 4 WE) 
 Zuschuss 3.000 € 

 PV-Balkonkraftwerke 
 Zuschuss 75 €/Modul, max. 150 € 

 Evtl. auch Sondermaßnahmen mit be-
sonderen Energiespareffekten 

 Regenwassernutzung 
 Zuschuss 10 %, max. 1.000 € 

 

Sonstiges  Antragstellung max. 6 Monate nach 
Fertigstellung 

 Kombination mit anderen Förderpro-
grammen möglich 

 Genaue Richtlinien und Mindestan-
forderungen beachten 
 

 

Ansprech-
partner 

 Gemeinde Seefeld 
Tel. 08152 7914-19 
www.seefeld.de 
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